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Kapitel 1

Einleitung in die betrugsspezifische Problematik

A. Methodische Vorüberlegungen:
Marktwirtschaft und Vermögensordnung

I. Fragestellung: Wie bezieht sich das Vermögen
auf das Wirtschaftskonzept?

DerBetrugstatbestand ist unstreitig ein typisches Vermögensdelikt.1MitBlick auf
das Vermögenskonzept als Grundlage der Betrugsdogmatik stellt sich zunächst die
Frage, in welchem Verhältnis moderne Vermögensdelikte zumWirtschaftsstrafrecht
stehen. Nach h.M. wird die Beziehung zwischen betrugsrelevantem Vermögens-
konzept und seinem Wirtschaftsbezug wie folgt dargestellt:

1. Der Betrugstatbestand schützt lediglich isoliert konzipierte Vermögensgüter.2

Der Wirtschaftsbezug der Vermögensdelikte umfasst nicht die Wirtschafts-
funktion des holistischen Wirtschaftssystems, sondern die tatsächlichen indivi-
duell austauschbaren und beherrschbaren Güter.3 Die Dispositionsfreiheit sowie
das Wahrheitsrecht sollen nicht als Schutzgegenstand des Betrugs dienen.4

2. Es gibt keine materiellen Unrechtsunterschiede zwischen Vermögens- und Ei-
gentumsdelikten.5 Die Abgrenzung zwischen Vermögens- und Eigentumsdelik-
ten ist nur phänotypisch. Dabei wird der Vermögensbegriff nicht nach privat-

1 Siehe nur LK-StGB/Tiedemann, Vor §§ 263 ff. Rn. 18 f.; MK-StGB/Hefendehl, § 263
Rn. 1, 7; SK-StGB/Hoyer, § 263 Rn. 1 f.; Fischer-StGB, § 263 Rn. 3; HK-GS/Duttge, § 263
Rn. 2; Lackner/Kühl/Heger, § 263 Rn. 2; Schönke/Schröder/Perron, § 263 Rn. 1 ff.; SSW-
StGB/Satzger, § 263 Rn. 10; Matt/Renzikowski/Saliger, § 263 Rn. 1; Wittig, Wirtschafts-
strafrecht, § 14 Rn. 1; Rengier, BT I, § 13 Rn. 1: „Der Betrug ist das bedeutendste Vermö-
gensdelikt.“

2 Zum kompakten Überblick über den sog. klassisch wirtschaftlichen Vermögensbegriff
siehe nur Hillenkamp/Cornelius, 40 Probleme aus dem Strafrecht, BT, S. 185 f.

3 Vgl. nur RGSt 44, 230 (233); Jacobowitz, Vermögen, Vermögensbeschädigung und
Vermögensdisposition beim Betruge, S. 37; vgl. Menger, Grundsätze der Volkswirthschafts-
lehre, S. 51 ff.; v. Wieser, Handwörterbuch der Staatswissenschaft, 3. Aufl., Bd. V, S. 205
(Artikel: Gut); Menger, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, S. 70; MK-StGB/Hefendehl,
§ 263 Rn. 1; NK-StGB/Kindhäuser/Hoven, § 263 Rn. 12.

4 Schönke/Schröder/Perron, § 263 Rn. 1 f.; SSW-StGB/Satzger, § 263 Rn. 10; Matt/Ren-
zikowski/Saliger, § 263 Rn. 1; Lackner/Kühl/Heger, § 263 Rn. 2; Arzt/Weber/Heinrich/Hil-
gendorf/Heinrich, BT, § 20 Rn. 1.

5 Siehe NK-StGB/Kindhäuser/Hoven, § 263 Rn. 47.



rechtlicher Begriffsunterscheidung zwischen Vermögensumsatz und Eigen-
tumsaneignung, sondern in einer strafrechtlich selbständigen (faktisch-wirt-
schaftlichen) Begriffsbildung bestimmt. Davon ausgehend wird ein individua-
listisches sowie faktisch-wirtschaftliches (= geldwertes oder tatsächlich durch-
setzbares) Vermögensverständnis ausgestaltet, wonach Vermögendelikte sich
wegen der Annahme des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs von Eigentums-
delikten abgrenzen.6

3. Der Wirtschaftsbezug des Vermögens besteht ausschließlich im geldwerten oder
tatsächlich durchsetzbaren (bilanzierungsfähigen) Vermögens- bzw. Tauschwert
in der Marktwirtschaft.7 Dagegen dient das Eigentum als Schutz der Verfü-
gungskompetenz über Sachen.8 Auch wirtschaftlich wertloses Eigentum, dem
kein geldwerter Wirtschaftsbezug zugeordnet wird, stellt einen schutzwürdigen
Gegenstand im Sinne der Eigentumsdelikte dar.9

Diesen gegenwärtig gängigen Konzeptionen fehlt es an einer ausreichenden
Begründung, warum moderne Vermögensdelikte als Ausgangspunkt oder Übergang
zum Wirtschaftsstrafrecht dienen.10 Die Voraussetzung, dass die Unrechtstypen
zwischen Vermögens- und Eigentumsdelikten keine materiellen, sondern phänoty-
pische Unterschiede darstellen, ist methodisch bedenklich. Denn diese oberfläch-
liche Betrachtungsweise führt zu der folgenden dogmatischen Ambiguität:

1. Der Unterschied zwischen wirtschaftlich wertvollem Eigentum und pekuniär
bezifferbaremVermögen sei problematisch und inmanchenGrenzfällen (z.B. bei
der Unrechtsabgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung) kaum
nachvollziehbar.11 Das gilt gleichermaßen für die Abgrenzung zwischen Betrug
(Vermögensdelikt) und Diebstahl (Eigentumsdelikt).

2. Infolgedessen ist die gängige Ansicht, dass das Vermögen nur ein originär
strafrechtliches Begriffskonstrukt,12 das Eigentum hingegen ein ausschließlich

6 Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht BT, Rn. 527.
7 Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht BT, Rn. 527; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/

Heinrich, BT, § 11 Rn. 5 f., 12, 14; § 20 Rn. 9 ff., 84 f., 89.
8 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 7.
9 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 5 f., 7 f.
10 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 17; LK-StGB/Tiedemann, Vor

§ 263 Rn. 7: „Angesichts dieses statistisch kriminologischen Befundes kann trotz der um-
strittenen Definitionsfrage kein Zweifel daran bestehen, dass der Betrugstatbestand mit sei-
nem Täuschungsverbot einen strafrechtlichen Eckpfeiler bei der Eingrenzung des Wirt-
schaftslebens darstellt (…).“ (Hervorhebung im Original); vgl. auch Wittig, Wirtschaftsstraf-
recht, § 14 Rn. 1 f.

11 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 6 f. (Beispiel: Unrechtsab-
grenzung zwischen § 249 StGB und § 255 StGB).

12 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 5a.
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juristisches (zivilrechtliches) Konzept im Sinne der Dispositionsbefugnis sei,13

methodisch ungenügend.

3. Die Vermögensverfügung beim Betrug stellt nichts anderes als eine Dispositi-
onsmacht über die wirtschaftlich bezifferbaren sowie geldwertausgleichbaren
(bilanzierungsfähigen) Vermögenswerte dar, während die rechtsordnungswidrige
Eigentumsaneignung (furtum)14 auch über wirtschaftlich wertvolle (geldwert-
bezifferbare) Gegenstände – zumindest begrifflich – möglich ist.

4. Die Unrechtsabgrenzung zwischen Betrug (Vermögensdelikt) und Diebstahl
(Eigentumsdelikt) darf daher nicht phänotypischen Kriterien, sondern allein
normativen Aspekten folgen. Die phänotypischen Abgrenzungsvorschläge zwi-
schen Vermögens- und Eigentumsdelikten sollen zugunsten der normativen As-
pekte im Folgenden aufgegeben werden.

II. Perspektivenwechsel: oikonomia/Eigentumsdelikte
vs. (Kapital-)Marktwirtschaft/Vermögensdelikte

Die historisch-sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise des Ökonomiekon-
zepts liefert einen zugänglichen Begründungsweg zur Abgrenzungsfrage zwischen
Vermögen/Vermögensdelikten und Eigentum/Eigentumsdelikten. Diese Unter-
scheidung entspricht grosso modo (idealtypisch) den verschiedenen Wirtschafts-
systemen: Das in der Vermögensordnung verwurzelte Vermögensaustauschver-
hältnis basiert auf der Entstehung der modernen (Kapital-)Marktwirtschaft, während
das Eigentumsverhältnis die antike planvolle Subsistenz- bzw. Haushaltswirtschaft
verankert. Der Betrugstatbestand kann als typischer, neu ausgestalteter Unrechts-
tatbestand auf Basis des modernen (Kapital-)Markts, der Geldwirtschaft und dem
wirtschaftlichen Liberalismus im 19. Jahrhundert angesehen werden.15 Der drasti-
sche Wandel der abendländischen Wirtschaftsstruktur wurde bereits in der Neuzeit
bemerkt: DasWort „Ökonomie“ (=Wirtschaft) leitet sich nach Rousseau lexikalisch
aus dem Altgriechischen ab, wonach die Systemdifferenz von Eigentums- und
Vermögensdelikten der Ausdifferenzierung von planvoller Subsistenz- bzw. Haus-
haltswirtschaft (oikonomia; économie domestique, ou particulière) innerhalb eines
institutionalisierten Personenverbands, meist des Haushalts und politischer Öko-
nomie (économie générale, ou politique) entspricht.16 Der Begriff „Ökonomie“

13 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, BT, § 11 Rn. 5a, 7.
14 Mommsen, Römisches Strafrecht, S. 733 ff.; Honsell, Römisches Recht, § 59, S. 163;

Paulus, D. 47, 2, 1, 3; vgl. auch Maiwald, Der Zueignungsbegriff im System der Eigentums-
delikte, S. 19 f.

15 Schütz, Die Entwicklung des Betrugsbegriffs in der Strafgesetzgebung, S. 193 ff.; vgl.
auch NK-StGB/Kindhäuser/Hoven, § 263 Rn. 1.

16 Rousseau, Discours sur l’économie politique, in: Œuvres complètes, tome III (1964),
S. 241: „ECONOMIE ouŒCONOMIE (Morale et Politique) ce mot vient de oijor, maison, et

A. Methodische Vorüberlegungen: Marktwirtschaft und Vermögensordnung 29

http://www.duncker-humblot.de



